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In der «Gemeindestube» erschien ein

Aufsatz über die «Inseratensprache», den

wir auszugsweise nachdrucken, weil wir mit
dem Verfasser einig sind. Es ist wirklich
sonderbar, daß die Originalfilmtitel
meistens hesser, einfacher und schöner sind
als die Verdeutschung, die ihnen bei uns

gegeben wird. Auch die bei uns üblichen
Inseratentexte sind sehr oft in schlechtem
Deutsch geschrieben. Wir meinen damit
nicht nur Ueberschwänglichkeiten und ab-
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gedroschene Reklameworte, sondern grobe
grammatikalische Fehler, die in französischen

Texten selten vorkommen. Wir dürfen

uns die deutsche Schriftsprache nicht
durch Einflüsse verderben lassen, die ein
gewisser politischer Propagandastil auf uns
ausübt; wer eine Menge hochtönender
Worte benützt, hat nichts Rechtes zu

sagen; es gibt in der Filmreklame eine Reihe

von Ausdrücken, über die der Schreibende
nicht mehr nachdenkt und bei denen der

Lesende nichts mehr empfindet: Es ist
schade, für solche Worte und Sätze
wertvollen Inseratenraum zu verbrauchen.

Hören wir die «Gemeindestube»:

Verdeutschung Vergröberung.
Die Kinoinserate sind bekannt für massive

Sprache. Wenn aber eine Reformbewegung,

die Anspruch macht auf Verfeinerung

der üblichen Kinosprache, in den

gleichen massiven Ton verfällt, der beim
gewöhnlichen Kino üblich ist, so kann man
darüber nur den Kopf schütteln. Man
vergleiche:

Französischer Text: «Les filles du Rhône.
Une production lumineuse pleine de poésie,
de tendresse.»

Und die Verdeutschung: «Das Tal der
schönen Frauen, ein beglückender Film aus
dem sonnenüberströmten Süden mit
seinen liebenswerten Männern und reizvollen
Frauen. Die starke mitreißende Sinnlichkeit

der südlichen Landschaft durchdringt
diese Kaskade überschäumender
Lebensfreude.»

Ein weiteres Beispiel ähnlicher Art: Der
französiche Text sagt schlicht und
zurückhaltend: Montant les champs Elysées, ins
Deutsche wird das übersetzt: Die Straße
der Liebe, und es wird angedeutet, daß der
Film voll pikanter Histörchen sei.

Glücklicherweise sind die Filme, wie
das bei den gewöhnlichen Kinos ja
meistens auch der Fall ist, bedeutend besser
als die recht fragwürdige Reklame. Seltsam
aber ist, wie viele ernsthafte Menschen, im
Vorstand der Filmgilde, dieser Reklame zu
Gevatter stehen. Immerhin, auf dem
Gebiet des Kinos haben wir wohl noch nicht
ausgelernt.
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